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Norm

UVG §4 Z4

UVG §20 Abs1 Z4 litc

1. UVG § 4 heute

2. UVG § 4 gültig ab 01.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009

3. UVG § 4 gültig von 01.01.2005 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2003

4. UVG § 4 gültig von 01.01.1988 bis 31.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 645/1987

1. UVG § 20 heute

2. UVG § 20 gültig ab 01.01.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2003

3. UVG § 20 gültig von 07.11.1985 bis 31.12.2004

Rechtssatz

Eine der Rücknahme des Unterhaltsantrags vergleichbare Situation ist gegeben, wenn das Unterhaltsverfahren nach

Vorliegen der rechtskräftigen Entscheidung über die Feststellung der Abstammung allein deshalb unerledigt bleibt,

weil das Kind einen Fortsetzungsantrag unterlässt, um weiterhin in den Genuss der Richtsatzvorschüsse zu kommen.

Auch in diesem Fall ist der Zusammenhang mit einer bestehenden Unterhaltsp;icht ? gleichermaßen wie in den vom

Gesetzgeber in § 20 Abs 1 Z 4 lit c explizit genannten Fällen ? gelöst. Da der geregelte und der ungeregelte Fall in den

maßgeblichen Voraussetzungen übereinstimmen, ist der in § 20 Abs 1 Z 4 lit c UVG geregelte Einstellungsgrund der

Rücknahme des Unterhaltsfestsetzungsantrags analog auch auf den Fall anzuwenden, dass das Kind bzw dessen

Vertreter nach Vorliegen der rechtskräftigen Entscheidung über die Feststellung der Abstammung die Stellung eines

Fortsetzungsantrags im unterbrochenen Unterhaltsfestsetzungsverfahren zu dem Zweck unterlässt, um weiterhin

Richtsatzvorschüsse nach § 4 Z 4 UVG zu beziehen.Eine der Rücknahme des Unterhaltsantrags vergleichbare Situation

ist gegeben, wenn das Unterhaltsverfahren nach Vorliegen der rechtskräftigen Entscheidung über die Feststellung der

Abstammung allein deshalb unerledigt bleibt, weil das Kind einen Fortsetzungsantrag unterlässt, um weiterhin in den

Genuss der Richtsatzvorschüsse zu kommen. Auch in diesem Fall ist der Zusammenhang mit einer bestehenden

Unterhaltsp;icht ? gleichermaßen wie in den vom Gesetzgeber in Paragraph 20, Absatz eins, Zi@er 4, Litera c, explizit

genannten Fällen ? gelöst. Da der geregelte und der ungeregelte Fall in den maßgeblichen Voraussetzungen

übereinstimmen, ist der in Paragraph 20, Absatz eins, Zi@er 4, Litera c, UVG geregelte Einstellungsgrund der

Rücknahme des Unterhaltsfestsetzungsantrags analog auch auf den Fall anzuwenden, dass das Kind bzw dessen

Vertreter nach Vorliegen der rechtskräftigen Entscheidung über die Feststellung der Abstammung die Stellung eines

Fortsetzungsantrags im unterbrochenen Unterhaltsfestsetzungsverfahren zu dem Zweck unterlässt, um weiterhin

Richtsatzvorschüsse nach Paragraph 4, Ziffer 4, UVG zu beziehen.
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